
 
 

 

 

 
 
Richtlinien der Spielgruppe Häggenschwil ab dem Schuljahr 2025/26 
 
Grundsatz 
Die Spielgruppe ist im Sinne der frühen Förderung ein Angebot der Gemeinde Häggenschwil 
und wird durch die Schule geführt und organisiert. Die Spielgruppe orientiert sich an keinem 
Lehr- oder Spielplan. In der Spielgruppe lernen die Kinder sich und ihre Umwelt spielend ken-
nen und machen dabei ständig neue Erfahrungen, insbesondere auch im Umgang mit ande-
ren Kindern. Das Wohl des Kindes und dessen Entwicklung stehen im Vordergrund und dabei 
lernt es den Ablösungsprozess von den engsten Bezugspersonen. In der Spielgruppe werden 
die Kinder durch verschiedene Aktivitäten wie freies Spiel, malen, basteln oder auch spielen 
im Freien gefördert. Am Donnerstagvormittag wird eine Waldspielgruppe angeboten. Diese 
kann ab einer Anzahl von sechs Kindern durchgeführt werden. 
 
Anmeldung 
Eltern können ihre Kinder für ein bzw. zwei Semester für die Spielgruppe anmelden. Alle Kin-
der können die Spielgruppe grundsätzlich ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt besuchen. 
Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit dem Anmeldeformular. Die Fristen sind einzuhalten. 
Eltern können ihr Kind ein- oder zweimal wöchentlich in die Spielgruppe schicken (je nach 
Verfügbarkeit). 
 
Spielgruppenzeiten 
Montag 09:00 – 11:00 Uhr Indoor 
Donnerstag 08:45 – 11:15 Uhr Wald 
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr Indoor 
 
Für die Indoor-Spielgruppe wird von 08:45 – 09:00 Uhr eine Auffangzeit angeboten. 
 
Finanzierung 
Die Spielgruppe wird durch die politische Gemeinde Häggenschwil sowie Elternbeiträge fi-
nanziert. Massgebend für die Höhe der Elternbeiträge ist das Einkommen gemäss individuel-
ler Prämienverbilligung (IPV). 
 
Elternbeiträge: 
 

Einkommensstufe 
(IPV-Berechnung) 

1x wöchentlich  
Indoor (pro Semester) 

1x wöchentlich 
Wald (pro Semester) 

CHF 0 – 30’000 gratis gratis 
CHF 30’001 – 60’000 CHF  160.00 CHF   160.00  
CHF 60'001 – 90’000 CHF 270.00  CHF   270.00  
CHF 90'001 – 120’000 CHF  330.00 CHF   320.00  
ab CHF 120’001 CHF  380.00 CHF   370.00  

 
Für externe Kinder, welche nicht in Häggenschwil/Lömmenschwil wohnhaft sind, wird der 
höchste Ansatz von CHF 380.00 bzw. 370.00 verrechnet. 
 
Das entsprechende Anmeldeformular finden Sie auf:  
https://www.schule-haeggenschwil.ch/formulare 
  



 
 

 

 

 
 
 
Kleider, Material 

• Kleider, die schmutzig, nass oder farbig werden dürfen 
• Noppensocken / geschlossene Hausschuhe 
• Für den Wald entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk 

 

In der Spielgruppe stehen zahlreiche Spiele und Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Wir bitten 
deshalb die Eltern, ihrem Kind keine Spielsachen mitzugeben (ausser allenfalls das Lieb-
lingsplüschtier). 
 
Zusammenarbeit Eltern 
Aus Sicherheitsgründen bitten wir die Eltern, die Kinder zu bringen und auch wieder abzuho-
len. Für kurzfristige Informationen setzen wir einen WhatsApp-Chat ein. Die Mithilfe der Eltern 
ist bei besonderen Anlässen erwünscht. Die Spielgruppenleiterinnen entscheiden über die 
Notwendigkeit der Mithilfe und fragen bei Bedarf die Eltern an. Wir bitten Sie, Besonderheiten 
im Umfeld des Kindes der Spielgruppenleiterin mitzuteilen, damit sie Verhaltensänderungen 
beim Kind einordnen kann. 
 
Versicherung 
Die Privathaftpflichtversicherung gegenüber Drittpersonen und die Unfallversicherung ist Sa-
che der Eltern. Die Schule und die Spielgruppe verfügen aufgrund des Krankenversicherungs-
gesetzes über keine Unfallversicherung für Heilungskosten. 
 
Abmeldungen 
Im Krankheitsfall oder bei Abwesenheiten des Kindes aus anderen Gründen soll die Spiel-
gruppenleiterin rechtzeitig informiert werden. Bei ansteckenden Krankheiten soll das Kind die 
Spielgruppe nicht besuchen. 
 
Kündigung 
Der Spielgruppenplatz kann bis Ende Mai oder Ende Oktober per Ende des laufenden Semes-
ters gekündigt werden. Der Betrag ist bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist (Ende 
Semester) zu bezahlen, auch wenn das Kind die Spielgruppe nicht mehr besucht. Die Kündi-
gung muss schriftlich an die Schulverwaltung erfolgen. Für Kinder, die von der Spielgruppe in 
den Kindergarten übertreten, ist per Ende Schuljahr keine Kündigung erforderlich. 
 
Verpflegung 
Spielen macht hungrig. Wir bitten die Eltern, ihrem Kind einen gesunden Znüni (Früchte, Ge-
müse, Brot, …) und keine Süssigkeiten mitzugeben. 
 
Geburtstag 
Hat ein Kind Geburtstag, darf es in dieser Woche einen Znüni für alle Kinder mitbringen. Der 
Geburtstag wird jeweils Ende Monat mit einem kleinen Ritual gefeiert. 
 
Ferien und Feiertage 
Die Spielgruppe bleibt an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen und richtet sich grund-
sätzlich nach dem Ferienplan der Schule Häggenschwil. 
Während der ersten Schulwoche des Schuljahres (Mitte August) findet noch keine Spiel-
gruppe statt. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
Ausfälle 
Bei Ausfällen der Spielgruppenleiterinnen (Krankheit, Unfall, …) wird nach Möglichkeit durch 
die Schulleitung eine Stellvertretung organisiert. Ist dies in besonderen Einzelsituationen 
nicht möglich, fällt die Spielgruppe aus. Auch hier werden ausfallende Spielgruppenstunden 
nicht zurückerstattet. 
 
Einverständniserklärung zur Verwendung von Bildmaterial 
Im Betrieb der Spielgruppe werden Bild- und allenfalls Ton- und Filmaufnahmen gemacht. 
Diese verwenden wir für unseren Internetauftritt oder für Printprodukte der Schule und Ge-
meinde (Häggenschwil aktuell, Jahresberichte, …). Bilder werden nicht mit Namen der Schüler 
versehen und Rückschlüsse auf die reale Person können weitgehend ausgeschlossen wer-
den. Bei der Anmeldung können Eltern ankreuzen, ob sie mit der Veröffentlichung von Bild-
material ihres Kindes einverstanden sind. 
 

Allgemeines 
Die Richtlinien der Spielgruppe Häggenschwil sind Bestandteil der Anmeldebedingungen und 
werden mit der unterschriebenen Anmeldung von den Eltern akzeptiert 
 
 Häggenschwil, im November 2024 


